
 

 

 

 

Urnenabstimmung; Anordnung 
Massgebende amtliche Publikation auf www.birmensdorf.ch 

 

Publikationstext 

Mit Beschluss vom 18. Februar 2019 hat der Gemeinderat Birmensdorf als wahlleitende Be-
hörde die Urnenabstimmung über folgende Vorlage der Römisch-katholischen Kirchge-
meinde Birmensdorf (umfassend das Gebiet der Gemeinden Aesch, Birmensdorf und 
Uitikon) auf den 19. Mai 2019 festgesetzt: 

Kreditbewilligung von brutto CHF 1'450'000 (inkl. MwSt.) für die Sanierung und Umbau 
des Pfarrhauses St. Michael in Uitikon 

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rech-
te und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Re-
kurs in Stimmrechtssachen bei der Rekurskommission der Römisch-katholischen Körper-
schaft, Minervastrasse 99, 8032 Zürich, erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen An-
trag und dessen Begründung enthalten. 
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